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sich noch immer mit fast beispiellosem Erfolge, während an-
dere Calender, die beim ersten Auftreten zu glänzenden Hoff,
nungen zu berechtigen schienen, abzehren, oder schon wieder

gestorben siyd. Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir
annehmen, daß er, nach einer Existenz von 113 Jahren, noch

jährlich in sechs verschiedenen Gewändern um 53003 Abnehmer

finde; ein verdientes Glück, wenn wir bedenken, daß er zu
den ersten schweizerischen Calendern gehörte, wenn nicht
wirklich der erste war, der seine Columnen von abergläubi-
schein Unrathe säuberte. Noch macht er sich den Spaß, die

Witterung zu prophezeien, wobei ihn der Himmel zuweilen
sehr gefällig secundirt. Als er uns im verwichenen Jahre
auf den 18. März gen Himmel schauen hieß, wurde wirklich
am nämlichen Tage, Abends nach zehn Uhr, in einem großen

Theile der Schweiz ein Meteor gesehen; so hatte er auf den

Heumonat 1814 einen Honigthau verkündet, der wirklich am

bestimmten Tage eintraf und ihm von da -und her Be-

scherungen von Honig und die beharrliche Freundschaft man-

ches Biencnfreundes erwarb. — Außer dem Calender werden

in dieser Buchdruckern Katechismen, zuweilen auch obrigkeit-

liche Kundmachungen und andere Gclegcnheitssachen, die nicht

ins Gebiet der eigentlichen Literatur fallen, gedruckt; sie hat

sich übrigens unsers Wissens zu allen Zeiten den Ruhm crhal-

ten, daß sie sich nie mit Nachdrücken besudelte.

(Fortsetzung folgt.)

Der neue Gottesacker in Herisau.

Sowol Vorsteher, als andere Männer in Herisau, hatten

schon wiederholt den Wunsch geäußert, daß der bisherige Got-

tesacker, welcher bei der so bedeutend angewachsenen Bevöl-

kerung den nöthigen Raum durchaus nicht mehr darbot,

durch einen geräumigern ersetzt werden möchte. Bei der im Jahre

1832 erfolgten Erneuernng der nördlichen Mauer mußte sich

die gesammte Vorsteherschaft von der dringenden Nothwendig-

keit eines solchen Unternehmens überzeugen, zumal die Umge-



bungen des bisherigen Gottesackers gar keine bedeutende Erwei

terung desselben gestatteten. Es wurde daher vorläufig eine

Ausmessung auf dem der Gemeinde gehörigen Gute Ebnat und

eine Berechnung der Kosten vorgenommen, welche die Errich-

tung eines neuen Kirchhofes daselbst verursachen würde; da sich

aber bei diesem Anlasse noch sehr wenig Theilnahme im Pub-
licum zeigte, so wurden weitere Schritte aufgeschoben.

Im Sommer des vergangenen Jahres zeigte es sich, daß

schon im nächsten Frühlinge derjenige Theil des Gottesackers,

wo die zahlreichen Leichen des Hungerjahres 1817 beerdigt

worden waren, wieder als Begräbnißplatz benützt werden

müßte. Unter diesen Umständen fanden sich die Vorsteher ver-

pflichtet, nunmehr alle möglichen Mittel, um eine Verlegung
des Gottesackers zu bewirken, in Berathung zu ziehen. Die

wiederholt erprobte Geneigheit der vermöglichsten Gemeinds-

einwohner zu freiwilligen Beiträgen wurde zuerst und auch

dieses Mal mit Erfolg in Anspruch genommen; zwei Vorsteher,
welche den Versuch W-mwchxw Hatten, berichteten, daß von
11 der reichsten Einwohner 3400 fl. zu gedachtem Zwecke ver-
heißen worden seien. Die Summe erhielt bedeutenden Zuwachs

durch ein Vermächtniß, welches seiner Zeit Herr Statthalter
Schieß zu einem unbestimmten gemeinnützigen Zwecke seinen

übrigen Vermächtnissen angereiht hatte, und welches nun hie-

für bestimmt wurde; dieses Legat, ursprünglich 1200 fl. be-

tragend, hatte seit 1821 am Zinse gestanden und war auf
2186 fl. 33 kr. angewachsen. Die Vorsteher beschloßen nun
weitere Ausdehnung der Collecte, welche die verfügbare Summe
auf ungefähr 6000 fl. vermehrte. Es war also entschieden,

daß das Vorhaben ausgeführt werden könne, ohne daß man
seine Zuflucht zu Abgaben zu nehmen habe, und die Vorsteher-
schaft trat nun in weitere Berathung über eine geeignete Stelle,
ihren nöthigen Flächeneinhalt und ihre Einfriedung, und sah

sich endlich im Falle, Sonntags den 7. Christmonat der Mar-
tinikirchhöre folgenden Vorschlag zu empfehlen:

Wir Landammann, Amts-Hauptleute und Räthe



der Gemeinde Herisau an unsere werthen
Gcmeindsangehörigen!

Das längst gefühlte und von Tag zu Tag dringender werdende

Bedürfniß, den bisherigen, für die dermalige Einwohnerschaft
unserer Gemeinde viel zu kleinen Kirchhof durch einen geräu-

migern und mehr im Verhältniß zu der jetzigen Bevölkerung
stehenden Gottesacker zu ersetzen, bewog uns, diesem wichtigen
Gegenstande unsere volle Aufmerksamkeit zu widmen und dem-

nach die Frage in Berathung zu ziehen, wie eine Versetzung
des Kirchhofes, da eine Erweiterung des bisherigen, selbst

wenn man die nämlichen Kosten, wie zu dem neu vorgeschlagenen,
verwenden wollte, durchaus unmöglich ist, in Ausführung
gebracht und dadurch dem längst gewalteten Uebelstande abge-

holfen werden könnte, daß nämlich jedesmal mehrere und

selbst bis aus 6 Leichen in einem und demselben Grabe aufgehäuft
werden müßen, durch welches Verfahren der dermalige Kirch-
Hof wohl kaum mit Recht eine Ruhestätte für Verstorbene ge-

nannt werden mag. — Das Bedürfniß einer Verlegung des

Kirchhofes ist um so unausweichlicher, als man jetzt schon

genöthigt ist, die Leichen da zu begraben, wo man vor 18

Jahren beerdigte, und nun binnen weniger Zeit diejenige Stelle
erreicht wird, wo die vielen Anno 1817 begrabenen Leichname

liegen, von denen dato noch viele unverwesen sind. —
Das Ergebniß unserer Berathung gieng nach eingegangener

erfreulicher Anzeige, daß die deßfallsigcn Kosten ganz durch die

schon zu diesem Zwecke verheißenen freiwilligen Beiträge ge-
deckt werden könnten, einstimmig dahin, Euch, werthe Gc-

meindsgenossen I an nächstkommender Martini - Kirchhöre Fol-
gendes zur Annahme dringendst zu empfehlen:

Den Begräbnißplatz für hiesige Gemeinde auf das derselben

zugehörige Gut Ebnat zu verlegen und zu diesem Zwecke bei-

läufig nach Form und Gestalt der daselbst vorgenommenen
Aussteckung ungefähr 45 bis 5Wvl) Quadratschuh Boden

und mithin etwa 2 ^ mal mehr, als der bisherige enthält, zu

verwenden.

Die zu diesem Zwecke versprochenen, auf eine Summe von



circs 6000 fl. ansteigenden freiwilligen Beiträge anzunehmen

und zu Deckung der Unkosten zu verwenden, welche eine an--

ständige Einfassung dieses neuen Gottesackers verursachen wird.
Denselben mit einer Grundmauer, mit einer kleinen Mauer

außer dem Boden und einem eisernen Geländer auf derselben

— einzufassen und den Eingang durch ein am geeignetesten Orte
anzubringendes Portal zu bewerkstelligen.

Einen geschlossenen Leichenweg durch den Boden des 1Ä.
Hrn. Alt-Landammann Nes und der Frau Wittwe Schieß, geb.

Mock, an der Bachstraße und durch die Wiese des Hs. Jb.

Waldburger zur Einsamkeit bis zu dem Friedhof auf dem

Ebnat anzubringen.

Zu beschließen, daß fortan und zu allen Zeiten alle

Leichen ohne Ansehen der Person, Reiche oder Arme, der

Reihe nach und somit (die Erwachsenen) jedes in einem eige-

nen Grabe auf dem neuen Gottesacker verstattet werden, da-

gegen der bisherige Kirchhof für immer eingehen solle, indessen

aber nie zu irgend etwetchemLwccke verwendet werden möge, als

was eine ehrsame Kirchhöre jeweilen deßfalls bestimmen wird.
Festzusetzen, daß auf diesem neuen Gottesacker keine

Trauerweiden oder andere Bäume und Gesträuche gepflanzt

werden sollen*) — und

Endlich in Betreff der Becrdigungsart in diesem neuen Kirch-
Hofe — zu bestimmen, daß, wie bisher, so auch in Zukunft
alle Leichen bis zur Kirche hin getragen oder geführt werden

sollen, um sie daselbst stehen zu lassen, bis die Leidtragenden

in der Kirche seyn werden, und solche sodann nach Gutfinden
der Hinterlassenen nach dem Ebnat zu tragen oder zu führen.

Dieses sind, werthe Gemeindsangehörige! die Vorschläge,
die wir Euch über die dringend nothwendige Verlegung des

Kirchhofes zu machen im Fall sind, und indem wir Euch die-

selben hiermit zur ernstlichen Prüfung mittheilen, laden wir
Euch noch schließlich ein, zahlreich ander, den 7. Ehristmonat ab«

zuhaltenden Kirchhöre zu erscheinen, und an diesen für die

Ehre unserer theuern Gemeinde so wichtigen Verhandlungen
Theil zu nehmen.

*) Warum?



So gegeben in unserer letzten Versammlung den 28. No-
vember 1834.

Obige Vorschläge wurden dann auch an der sehr zahl-
reichen Kirchhöre den 7. Dec. 1834 durch die Gemeindsge-

nosscn mit überaus großer Mehrheit und im ersten

Mehre angenommen. In Außerrohden wird dieser Kirchhof
der erste werden, der nicht neben der Kirche, sondern außer
dem Dorfe angelegt ist.

5^» 5l
Gememderechmmgen.

(Fortsetzung.)

Wir wagen es nicht, unsern Lesern seit den letzten Martini-
Kirchhören weiter die Rechnungen aus dem Jahre 1833 vor-

zulegen; so unverkennbar es ist, daß diese geeigneter wären,
um am Ende Vergleichungen zwischen dem öffentlichen Haus-
halte der verschiedenen Gemeinden zu machen, interessante

Summarien zu ziehen und statistische Aufschlüsse zu erhalten,
so besorgen wir doch, der größte Theil unserer Leser würde

mit Unzufriedenheit ältere Rechnungen aufnehmen, wo neuere

vorhanden sind. Die folgenden Rechnungen aus Gemeinden,
über deren öffentlichen Haushalt wir bisher noch nicht berichtet

haben, sind daher solche, die den Martini-Kirchhören 1834

vorgelegt worden sind; auch die Angaben der Seelenzahl be-

ziehen sich auf die im nämlichen Jahre gehaltene Hausbesuchung.

Trogen.
Einwohner 2388; Gemeindsgenossen im Lande 1851.

Wie es jetzt hier um die Öffentlichkeit der Gemeinde-

rechnungen stehe, geht aus der Verfassung hervor; eine Prü«
fungscommission wurde von der Kirchhöre abgelehnt. Früher
that man auch hier mit dem Rechnungswesen sehr geheim;
nicht einmal die gcsammte Vorsteherschaft gab sich mit Abnahme
der Rechnungen ab, die an eine Commission gewiesen wurden;
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